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                      Kapitel 1 1 Einleitung 1.1 Zielgruppen der Arbeitshilfe Die Arbeitshilfe „Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen“ ist                                                                       1 eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe zu zielgerichtetem, planvollem und abgestimmtem Handeln bei der Rehabilitation psychisch kranker Menschen. Sie wendet sich an alle an der Reha- bilitation psychisch kranker Menschen beteiligten Personen. Dazu zählen insbesondere:  Mitarbeiter/innen von Behindertenverbänden und Selbsthilfegruppen, 2  niedergelassene Ärzte und in Krankenhäusern tätige Ärzte,  M itarbeiter in Einrichtungen und Diensten der Rehabilitation und nachgehenden Betreuung (z. B. Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Ergotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter/Sozialpädagogen),  M itarbeiter der Rehabilitationsträger (insbesondere Kranken-, Renten-, Unfallversicherung und Bundesagentur für Arbeit) sowie deren medizinische Dienste (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Sozialmedizinischer Dienst der Rentenversicherung sowie Ärztlicher und Psychologischer Dienst der Bundesagentur für Arbeit),  Mitarbeiter der Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation,  Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialverwaltung. Die Arbeitshilfe wendet sich auch an die betroffenen Menschen selbst und ihre Bezugspersonen mit dem Ziel, über Grundlagen, Möglichkeiten und Zielsetzung der Rehabilitation psychisch kran- ker Menschen zu informieren. Darüber hinaus stellt die Arbeitshilfe ein Hilfsmittel für die Fortbil- dung aller bei den Sozialleistungsträgern tätigen Rehabilitationsfachkräfte dar. 1.2 A   llgemeine Grundsätze für Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe Psychische Störungen gehören zu den häufigsten und die Lebensqualität betroffener Menschen am stärksten einschränkenden Erkrankungen unserer Zeit. Nach Angabe der Weltgesundheitsorgani- sation (WHO) aus dem Jahr 2006 macht jede vierte Person in Europa in ihrem Leben mindestens eine Episode psychischer Krankheit durch. Auch in den aktuellen Gesundheitsberichten mehrerer deutscher Krankenkassen spiegelt sich diese Entwicklung wider. Darin wird z. B. die deutliche Zunahme des Anteils psychischer Erkrankungen an allen Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Fällen beschrieben. Psychische und Verhaltensstörungen stehen in der Statistik nach den Muskel-Skelett-Erkrankungen an zweiter Stelle. Besonders auffällig bei psychisch kranken Menschen ist die Langzeitarbeitsunfähigkeit. Die Krankheitsdauer (AU-Tage je Krankheitsfall) bei psychischen und Verhaltensstörungen wird nur noch von den onkologischen Erkrankungen übertroffen. Auch im Bereich der Teilhabeleistungen anderer Sozialversicherungsträger sind die psychischen Störungen von besonderer Bedeutung. In der Statistik der Deutschen Rentenversicherung stehen die psychischen und Verhaltensstörungen bei den Erwerbsminderungsrenten mit fast einem Drittel an erster Stelle. 10                                                                                                                                                                                                                                                                               11 1  Das Sozialgesetzbuch spricht statt von psychisch kranken und behinderten Menschen von Menschen, die seelisch behindert sind oder denen eine solche Behinderung droht. Da beide Begriffe denselben Personenkreis umschreiben, soll in dieser Arbeitshilfe der Eindeutigkeit halber nur der Begriff “psychisch kranke Menschen” verwendet werden. Mit dem Begriff sind in dieser Arbeitshilfe auch psychisch behinderte Menschen gemeint. 2  Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde auf die explizite Verwendung der Bezeichnung beider Geschlechter verzichtet. BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen
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                      Kapitel 1                                                                                                                                                               Kapitel 1 Besondere Bedeutung haben daher Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe, die darauf aus-                                                                       Abb. 1: Das bio-psycho-soziale Modell der Komponenten der Gesundheit gerichtet sind, eine gesundheitlich bedingte Gefährdung oder Beeinträchtigung von Selbstbestim- mung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu beheben oder zu reduzieren. Hierzu gehören                                                                                                              Gesundheitsproblem die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und                                                                                                       (Gesundheitsstörung oder Krankheit) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Diese sind in hoher Qualität zu erbringen. Körperfunktionen Aktivitäten                              Teilhabe und -strukturen Es gelten dabei folgende Grundsätze  Frühzeitigkeit der Bedarfserkennung,3 Umwelt-                              personbezogene  Individualität, faktoren                                  Faktoren  Komplexität,  Interdisziplinarität, Hilfreich zum Verständnis des bio-psycho-sozialen Modells der ICF ist der Begriff der funkti-  Zielgerichtetheit (bezogen auf die Folgen der Krankheit),                                                                                                    onalen Gesundheit (functioning). Eine Person ist funktional gesund, wenn – vor ihrem  Einheitlichkeit und Nahtlosigkeit der Leistungserbringung,                                            4                                                      gesamten Lebenshintergrund (Konzept der Kontextfaktoren: Umweltfaktoren und personbezo- gene Faktoren) –  Bedarfsgerechtigkeit unter Berücksichtigung des Vorrangs, 1.	ihre körperlichen Funktionen (einschließlich psychischer Funktionen) und Körperstrukturen  ambulanter vor stationären Hilfen (Wohnortnähe),                                                                                                                    allgemein anerkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzept der  Rehabilitation vor Rente und                                                                                                                                        Körperfunktionen und -strukturen),  Rehabilitation vor Pflege.                                                                                                                                     2.	sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), Unter dem Aspekt der Rehabilitation ist der Personenkreis von besonderer Bedeutung, bei dem                                                                         3.	sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang aufgrund einer drohenden oder eingetretenen Chronifizierung der Erkrankung eine Beeinträch-                                                                              entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen tigung der Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung, zur Teilnahme am gesellschaftlichen                                                                              oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe an Leben und am Erwerbsleben gegeben ist oder einzutreten droht. Bei diesem Personenkreis tritt die                                                                         Lebensbereichen). Bewältigung der Krankheitsfolgen in den Vordergrund. Die Kontextfaktoren stellen den gesamten Lebenshintergrund einer Person dar, also alle 1.2.1 Bio-psycho-soziales Modell (ICF)                                                                                                                            umwelt- und personbezogenen Faktoren, die Einfluss auf die Funktionsfähigkeit bzw. funktiona- Für die Auswahl des im Einzelfall notwendigen Behandlungs- und Interventionskonzeptes sind                                                                        le Gesundheit der Person haben können. Zu den Umweltfaktoren gehört alles, was sich auf die neben der (Grund-) Erkrankung Art und Ausmaß der Funktionsstörungen, der Beeinträchtigungen                                                                       materielle, soziale und einstellungsbezogene Lebenswelt des betroffenen Menschen bezieht, z. B. der Aktivitäten und der Teilhabe als Folgen eines Krankheitsprozesses vor dem Lebenshintergrund                                                                   Technologien, natürliche und von Menschen veränderte Umwelt, soziale Unterstützung und Bezie- (Kontextfaktoren) des betroffenen Menschen maßgeblich (finale Orientierung). Dieser umfas-                                                                        hungen, Einstellungen, Werte, Überzeugungen und Dienstleistungen. Personbezogene Faktoren senden Betrachtung trägt die von der WHO entwickelte Internationale Klassifikation der Funkti-                                                                    sind z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, Erfahrung, Persönlichkeit, andere Gesundheitsproble- onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability                                                                 me, Lebensstil und Gewohnheiten. Kontextfaktoren können positiv (Förderfaktoren) oder hemmend and Health – ICF) Rechnung. Im Sinne der ICF ist Behinderung eine negative Wechselwirkung 5                                                                                                                 (Barrieren) wirken. zwischen dem Gesundheitsproblem und den Kontextfaktoren. Der Behinderungsbegriff der ICF ist weiter gefasst als der Behinderungsbegriff nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX),                                                                       Das Bemühen der Rehabilitation ist darauf gerichtet, den durch Krankheit und Behinderung des der sich vor allem auf eine gesundheitlich bedingte drohende oder manifeste Beeinträchtigung der                                                                  betroffenen Menschen bedingten Einschränkungen zu begegnen und dem psychisch kranken Teilhabe bezieht.                                                                                                                                                 Menschen ein möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Dabei sind insbesondere auch die individuell relevanten Kontextfaktoren zu berücksichtigen. Üblicherweise ergeben sich daraus zunächst folgende Zusammenhänge: Aus der Funktionsstö- rung folgt die Beeinträchtigung von Aktivitäten der Person und daraus die Beeinträchtigung der Partizipation. Wichtig ist, dass auch umgekehrte Rückkopplungsschleifen – positiv und negativ – 12                                                                                                                                                                   wirksam sein können: von der Partizipation zur Person zur Funktion/Krankheit. Die ICF lenkt die      13 Aufmerksamkeit weiterhin darauf, dass bei einer Person die vorhandenen positiven Funktionen, Aktivitäten und Partizipationen – neben denen, die beeinträchtigt sind – mindestens genauso 3 4 BAR, Gemeinsame Empfehlung „Frühzeitige Bedarfserkennung“ unter www.bar-frankfurt.de BAR, Gemeinsame Empfehlung „Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“ unter www.bar-frankfurt.de wichtig sind (auch Ressourcen-Orientierung statt nur Defizit-Orientierung). 5  Die deutschsprachige Übersetzung der ICF wurde vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) herausgegeben unter www.dimdi.de. BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen                                                                  BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen
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                      Kapitel 1                                                                                                     Kapitel 1 Alle rehabilitativen Leistungen zielen darauf ab, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu       Vor diesem Hintergrund ist Rehabilitation als Prozess zu verstehen, in dem unterschiedlichste ermöglichen und zu sichern. Aus diesen komplexen Wechselwirkungen folgt, dass Behinderung            Hilfen für psychisch kranke Menschen auch unter Einbeziehung der Bezugspersonen – zeitlich als Folge einer Krankheit kein statisches Merkmal, sondern als ein dynamischer Prozess einer Per-    parallel oder in zeitlicher Folge – jeweils so kombiniert werden, wie es dem individuellen Hilfebe- son mit einer Krankheit in einer konkreten (materiellen und sozialen) Umwelt zu verstehen ist. Und   darf neben der ggf. weiter erforderlichen Behandlung entspricht. Diese haben das Ziel die vielschichtigen Wechselwirkungen ergeben auch Ansätze zu komplexen Interventionen, z. B.             d ie krankheitsbedingten Einschränkungen der Aktivitäten und der Teilhabe an der  d  ie Störung von Funktionen (Krankheit) behandeln oder die ausgefallene Funktion                      Gesellschaft zu überwinden – oder, wenn dies nicht möglich ist, übernehmen andere Fähigkeiten,                                                                    d en Betroffenen in den Stand zu versetzen, seine vorhandenen wie auch die beeinträchtigten  beeinträchtigte Aktivitäten bessern oder durch andere kompensieren,                                     Fähigkeiten so zu nutzen, dass der größtmögliche Grad an eigenständiger Lebensführung  beeinträchtigte Partizipation bessern oder anders ausgleichen.                                          und Integration in die Gesellschaft erreicht werden kann. Immer ist gleichzeitig bei der Anpassung von Kontextfaktoren an die Beeinträchtigungen des           Dieser umfassende Rehabilitationsgedanke wird im gegliederten System der sozialen Sicherung Rehabilitanden zu denken.                                                                            umgesetzt. Dabei sind besondere Anstrengungen und eine enge Kooperation aller Beteiligten er- forderlich, um die Folge oder Kombination der im Einzelfall erforderlichen Hilfen (Leistungen zur Wenn die Beeinträchtigungen der für die Person normalen Aktivitäten und Partizipation nicht aus-     medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben reichend gebessert und nicht kompensiert werden können, dann wird es umso wichtiger, sich auf        in der Gemeinschaft) sicherzustellen. die verbliebenen Möglichkeiten zu fokussieren. Allgemeines Ziel der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist, die drohenden Das bio-psycho-soziale Modell der ICF ist wichtig für die Nachhaltigkeit von Leistungen zur Reha-    oder bereits manifesten Beeinträchtigungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der bilitation und Teilhabe. Im Verlauf der Therapie sollten möglichst früh die Zwischenergebnisse im    Gesellschaft durch frühzeitige Einleitung der im Einzelfall gebotenen Leistungen abzuwenden, realen Leben, z. B. zu Hause, am Arbeitsplatz und mit den dort relevanten Bezugspersonen, also       zu beseitigen, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Der im Kontext des wirklichen Lebens der Person, praktisch erprobt werden und sind nicht nur in der      Rehabilitand soll (wieder) befähigt werden, eine Erwerbstätigkeit und/oder bestimmte Aktivitäten Rehabilitationseinrichtung zu bearbeiten. Die Umsetzung ins praktische Leben ist als Auftrag nicht   des täglichen Lebens möglichst in der Art und in dem Ausmaß auszuüben, die für diesen Men- erst bei der Entlassung mitzugeben. Das Problem des Transfers der psychosozialen Therapieer-         schen als „normal“ (für seinen üblichen Lebenskontext üblich) erachtet werden. gebnisse vom Kontext der therapeutischen Institution in die Kontexte des realen Lebens ist dabei     In dieser Zielsetzung sind bei psychischen Erkrankungen und Behinderungen von besonderer zu berücksichtigen.                                                                                  Bedeutung  die seelische und körperliche Stabilisierung, 1.2.2 Sozialrechtliche Voraussetzungen                                                                   d ie Entwicklung von Fähigkeiten und die Stärkung des Willens zur Krankheitsbewältigung/ Nach dem SGB IX gelten Menschen als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähig-              Motivation, keit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für          d ie Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einer möglichst selbstständigen und das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-                 eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung, schaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwar- ten ist (§ 2 SGB IX). Das SGB IX hat sich in seiner Definition an das Modell und die Begrifflichkeit     d ie Abklärung von Eignung und Neigung, insbesondere im Hinblick auf ggf. erforderliche der ICF angelehnt. Leistungen zur Teilhabe (§ 4 SGB IX) „umfassen die notwendigen Sozialleistun-            weiterführende Maßnahmen, z. B. im berufsfördernden Bereich. gen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung Ziel der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist, die Erwerbsfähigkeit behinderter 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten         oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, oder ihre Folgen zu mildern,                                                                      zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst 2.	Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu über-           auf Dauer zu sichern. Vorrangiges Ziel ist die Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt; wenn winden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug          dieses Ziel nicht bzw. noch nicht erreicht werden kann, die Eingliederung auf dem besonderen anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,              Arbeitsmarkt. Zur Zielsetzung gehört auch die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln. 3.	die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu Beruf und Arbeit bieten nicht nur die Grundlagen der wirtschaftlichen Existenz, sondern beeinflus- sichern, sen auch die psychische Gesundheit, das Familienleben und das soziale Ansehen. Für den Perso- 4.	die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Ge-      nenkreis der erwerbsfähigen psychisch kranken Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit 14        sellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermögli-  ist ein Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen – gegebenenfalls durch begleitende Hilfen –            15 chen oder zu erleichtern.“                                                                    möglichst auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen. BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen     BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen
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                      Kapitel 1                                                                                                    Kapitel 1 Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zielen darauf, behinder-                   1.3.1 Psychische Erkrankung und Behinderung ten Menschen die Teilhabe am allgemeinen sozialen Leben zu ermöglichen oder zu sichern oder Psychische Erkrankungen heben sich von körperlichen Erkrankungen und Behinderungen unter sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dabei ist es Aufgabe und Ziel, die anderem dadurch ab, dass sie für die betroffenen Menschen selbst, wie auch für Außenstehende, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, die die Pflege familiärer und anderer oft nur schwer zu erkennen sind. Die Entwicklung von Krankheitseinsicht, die Bereitschaft zur sozialer Kontakte sowie die Beteiligung am kulturellen, sportlichen und politischen Geschehen Mitarbeit im Rehabilitationsprozess, aber auch die angemessene Unterstützung durch das soziale umfasst. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bedeutet, dass der psychisch kranke Mensch Umfeld können dadurch erheblich beeinträchtigt sein. unter Wahrung der Chancengleichheit, entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten, in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einbezogen ist und sich daran beteiligen kann. Der betroffene Mensch ist selbst zunächst oft nicht in der Lage zu beurteilen, ob seine Beschwerden krankheitsbedingt und behandlungsbedürftig sind oder z. B. einer vorübergehenden Veränderung Zusätzlich werden unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen erbracht. der psychischen Verfassung entsprechen, wie sie bei jedem gesunden Menschen gelegentlich vor- Durch sie sollen die Zielerreichungen der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe kommt. Mitunter sind sogar krankheitsbedingte Überzeugungen für eine Verkennung der tatsächli- am Arbeitsleben und zum Leben in der Gemeinschaft unterstützt sowie eine selbstbestimmte Lebens- chen gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigung verantwortlich, z. B. bei psychotischen Störun- führung und Teilhabe der betroffenen Menschen am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. gen. Diese Schwierigkeit, krankheitsbedingte Störungen und Einschränkungen als solche zu erkennen, erschwert es oftmals, notwendige und einer Chronifizierung vorbeugende Hilfen frühzeitig in An- Im gestuften Versorgungssystem sind Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe angezeigt, wenn spruch zu nehmen. Zur mangelhaften Selbstwahrnehmung einer psychischen Störung trägt auch die das Ziel nur durch eine komplexe multidisziplinäre Maßnahme zu erreichen ist. D. h., reicht Stigmatisierung psychisch kranker Menschen in der Gesellschaft bei. In der Folge sind nicht wenige z. B. eine Krankenbehandlung einschließlich der Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln psychisch kranke Menschen nur noch eingeschränkt in der Lage, soziale Rollen (in Familie, Freundes- zur Verminderung der Funktionsstörungen, Aktivitätseinschränkungen und Einschränkungen der kreis oder im Beruf) entsprechend ihren eigenen und den Erwartungen der Umwelt auszufüllen. Partizipation nicht aus, ist die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe zu prüfen. Dabei sind diese nur dann indiziert, wenn die individuelle Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähig- Aber auch für die Menschen im Umfeld ist zunächst oft nicht erkennbar, ob dysfunktionales Ver- keit und die positive Rehabilitationsprognose festgestellt bzw. eingeschätzt und auf dieser Grund- halten, wie sozialer Rückzug, krankheitsbedingt ist oder Ausdruck mangelnder Bereitschaft bei lage ein konkretes Rehabilitationsziel formuliert werden konnten (vgl. Kap. 4). gegebener Fähigkeit zu bestimmtem Verhalten. Bei der Einleitung und Durchführung von Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe ist bei psy- Nachteilige Reaktionen der betroffenen Menschen auf ihre Krankheit im Sinne ungeeigneter Versu- chisch kranken Menschen – wie bei anderen Erkrankungen und Behinderungen – von den Grund- che der Krankheitsbewältigung (z. B. erhöhter Alkoholkonsum) können sich wiederum ungünstig auf sätzen der Frühzeitigkeit, Ganzheitlichkeit, Nahtlosigkeit und Bedarfsgerechtigkeit auszugehen. den Krankheitsverlauf und auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft auswirken und sind daher ebenso wie die zugrundeliegende Störung bei der Rehabilitationsplanung zu berücksichtigen. Wichtig ist dabei die Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes und der Mitwirkungspflichten des Rehabilitanden. Sind Maßnahmen z. B. wegen mangelnder Mitarbeit des Rehabilitanden abseh- Die Beeinträchtigungen auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe (Partizipation), z. B. ein bar erfolglos, so kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz Mangel an sozialen Kontakten, Arbeitslosigkeit oder Armut stehen in Wechselwirkung zur psychi- oder teilweise versagen oder entziehen (§ 66 SGB I). Es müssen dann unter Ausschöpfung aller schen Erkrankung und Behinderung: Möglichkeiten Alternativen entwickelt und geprüft werden.    Sie können einerseits als Folge einer psychischen Erkrankung auftreten, wobei persönliche 1.3 Spezielle Aspekte der Rehabilitation                                                                   (krankheitsbedingte) wie auch äußere Faktoren zusammenwirken. So kann z. B. ein längerer Krankenhausaufenthalt eine Unterbrechung sozialer Beziehungen und eine Stigmatisierung Psychische Erkrankungen und die daraus resultierenden Behinderungen entwickeln sich nicht                  des betroffenen Menschen bedeuten und eine Barriere für die Rückkehr in das Erwerbsleben linear bzw. kontinuierlich im Sinne einer vorgezeichneten Entwicklung. Der Verlauf psychischer             und das Leben in der Gemeinschaft bilden. Erkrankungen und Behinderungen wird beeinflusst durch das Zusammenwirken und die wechsel- seitige Beeinflussung biologischer, psychischer und sozialer Faktoren.                                 A  ndererseits können soziale Beeinträchtigungen wie Arbeitslosigkeit oder das Fehlen tragfä- higer sozialer Beziehungen den Verlauf psychischer Erkrankungen negativ beeinflussen. Bei akut auftretenden somatischen Erkrankungen, wie Herzinfarkt, beinhaltet die Versorgung üblicherweise: Prävention - Krankenbehandlung - Rehabilitation - Leistungen zur Sicherung der       Diese Wechselwirkungen von gesundheitlichen, funktionalen und sozialen Beeinträchtigungen Nachhaltigkeit. Diese ist für den Personenkreis der psychisch kranken Menschen – ähnlich wie bei    entsprechen dem bio-psycho-sozialen Modell (vgl. Kap. 1.2.1). Dabei müssen die Komponenten anderen chronisch verlaufenden Krankheiten z. B. Rheuma oder Diabetes – nur bedingt anwend-         von Krankheit und Gesundheit bei der detaillierten und konkreten Bestimmung des Rehabilitations- bar. Leistungen der Krankenbehandlung, Rehabilitation und Pflege sind gerade bei psychisch          bedarfs psychisch kranker Menschen berücksichtigt werden. kranken Menschen – je nach Krankheitsverlauf und dem Hilfebedarf des Betroffenen – flexibel zu 16 kombinieren, entsprechend dem Bedarf des Einzelnen zielorientiert aufgebaut und ggf. wiederholt     1.3.2 Grundsätze und Zielorientierung der Rehabilitation                                            17 zu erbringen.                                                                                       Entsprechend den bereits genannten allgemeinen Grundsätzen und Zielorientierungen sind psy- chisch kranke Menschen unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihrer Erkrankung/Behinderung mehr als gesunde Menschen auf eine Umgebung angewiesen, die geprägt ist von den Prinzipien BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen    BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen
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                      Kapitel 1                                                                                                     Kapitel 1  Klarheit, Eindeutigkeit und Transparenz,                                                         1.3.3 D    ie Aufklärung und Einbeziehung der betroffenen Menschen und  Verlässlichkeit und Kontinuität,                                                                 			        ihrer Bezugspersonen  Ruhe und Gelassenheit sowie der                                                                  Die Aufklärung der betroffenen Menschen wie auch ihrer Bezugspersonen über die psychische Erkrankung sowie deren Einbeziehung in die Rehabilitationsplanung sind eine unverzichtbare  Vermeidung von Überforderung ebenso wie von Unterforderung.                                      Voraussetzung, um bei den psychisch kranken Menschen sowie ihren Bezugspersonen Diese Prinzipien beschreiben Rahmenbedingungen für alle Prozesse in den Bereichen der kurati-            Verständnis für die Erkrankung zu wecken, ven Behandlung, Beratung, Begleitung und Rehabilitation.                                                 Einsicht in erforderliche Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen zu vermitteln,  die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung zu fördern. Zur Verbesserung der Teilhabe ist es sinnvoll  dem psychisch kranken Menschen und seinen Bezugspersonen Hilfe zum Verständnis und             Bei der Information und Aufklärung der betroffenen Menschen insbesondere über geplante Reha- zur Akzeptanz der Krankheit zu geben,                                                         bilitationsleistungen und bei der Einbeziehung von Bezugspersonen sind die gesetzlichen Bestim-  s  ich auf die vorhandenen Fähigkeiten zu konzentrieren und an deren Weiterentwicklung          mungen der Schweigepflicht und des Datenschutzes zu beachten. Die Weitergabe personenbezo- sowie der Entwicklung kompensatorischer Fähigkeiten mit dem Ziel der Verhinderung von         gener Angaben kann unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften nur mit der Einwilligung des Pflegebedürftigkeit und/oder sozialer Ausgliederung zu arbeiten,                              betroffenen Menschen erfolgen.  e   in angemessenes Maß an Tätigsein sicherzustellen mit dem Ziel der (Wieder-) Erlangung       Die Einbeziehung der betroffenen Menschen wie auch ihrer Bezugspersonen ist für den Rehabi- der vollen oder doch zumindest teilweisen Erwerbsfähigkeit,                                   litationsprozess besonders wichtig. Die Rehabilitationsplanung hat der Würde und Autonomie  M  öglichkeiten der sozialen Integration zu fördern – nicht nur durch Befähigung der Be-        des betroffenen Menschen angemessen Rechnung zu tragen und dabei soll er aktiv in die weitere troffenen zur Anpassung, sondern ggf. auch durch entsprechende Gestaltung der sozialen        Planung einbezogen werden. Die gemeinsame Behandlungs- und Rehabilitationsplanung des be- Umgebung, z. B. durch rehabilitative und begleitende Hilfen, die im Lebensfeld erbracht wer-  troffenen Menschen und seines Therapeuten fördert einerseits die aktive Mitwirkung des psychisch den und Hilfspotentiale im sozialen Umfeld aktivieren, Stärkung und Einbeziehung der Bezugs-  kranken Menschen an der Zielerreichung. Andererseits hängt die Zielerreichung immer auch vom personen sowie beschützte Arbeitsmöglichkeiten („erst qualifizieren, dann platzieren“) oder   sozialen Kontext ab. Die Unterstützung durch das soziale Umfeld hat einen großen Einfluss auf Training am Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt („erst platzieren, dann qualifizieren“). die Nachhaltigkeit einer Rehabilitationsleistung. Bei einem chronischen Verlauf einer psychischen Erkrankung müssen sich sowohl der Betroffene wie auch die Bezugspersonen mit einer – gegen- „D über den ursprünglichen vor Krankheitsbeginn bestehenden Lebenszielen – veränderten Lebens- planung auseinandersetzen und eine neue, den veränderten Möglichkeiten angemessene Haltung und Perspektive entwickeln können. Wenn Bezugspersonen beteiligt werden, sollte dies in Form gemeinsamer Gespräche unter Einbe- ziehung des betroffenen Menschen erfolgen. Hierdurch wird zum einen für den psychisch kranken ie  Einbeziehung der betroffenen Menschen wie auch                Menschen erfahrbar, dass seine aktive Teilnahme am Rehabilitationsprozess ausdrücklich er- wünscht ist, zum anderen erhalten die Behandelnden einen wichtigen Eindruck von den familiären ihrer Bezugspersonen ist für den Rehabilitations-                 Beziehungen. Die Information und Aufklärung über die Erkrankung wie auch über Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen sollten handlungsorientiert und möglichst konkret sein und auf die prozess besonders wichtig.“                                       Besonderheiten des Einzelfalles eingehen. Die Information über die diagnostizierte Krankheit sollte so erfolgen, dass es dem psychisch kran- ken Menschen möglich wird, die krankheitsbedingten Störungen als seine zu erkennen, um damit Schließlich kommt den Grundsätzen ambulanter vor stationärer Hilfe sowie lebensfeldbezogener         die Akzeptanz der Krankheit zu fördern. Von dem jeweils behandelnden Arzt wie auch von allen Gestaltung von Hilfen für psychisch kranke Menschen besondere Bedeutung zu. Durch eine wohn-         anderen Mitarbeitern im therapeutischen Team ist dabei eine Grundhaltung gefordert, die den ortnahe, das Umfeld einbeziehende Rehabilitation kann die soziale Integration vor Ort aufrecht       betroffenen Menschen in und mit seinen Störungen ernst nimmt und vor allem Entwertungen seiner erhalten bzw. gefördert werden. Vorteilhaft ist hier auch die Möglichkeit der alltagsnahen Erpro-    Wahrnehmung oder seines Handelns vermeidet, um ihn als Partner im Prozess der Behandlung bung und Beurteilung von Fähigkeiten und Ressourcen des betroffenen Menschen und damit seines        und Rehabilitation zu gewinnen. Bedarfs an weiteren Hilfen. Unter bestimmten Umständen hat sich aber auch eine Distanzierung 18                                                                                                      Ebenso sorgsam und handlungsorientiert sollte die Information über die verordnete Medikation er-   19 vom gewohnten Lebensumfeld für psychisch kranke Menschen als hilfreich erwiesen. Die Auswahl der Rehabilitationsform muss sich daher immer an den Bedürfnissen des Einzelnen orientieren.         folgen. Hierbei ist das gesamte Spektrum der Medikamentenwirkungen einzubeziehen – also nicht BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen     BAR: Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen
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